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Vorwort 
 
 
Die Aufgabenvielfalt des städtischen Gemeinwesens entwickelte sich stetig weiter. 
Neben der Verwaltung nehmen auch die Eigenbetriebe der Stadt Schwalmstadt und 
verschiedene Gesellschaften Aufgaben zum Wohl des Gemeinwesens wahr. Hinzu 
kommen die zahlreichen Vereine und Verbände, die ebenfalls für das Gemeinwohl 
und die Entwicklung unserer Stadt sorgen. 
 
Der Haushaltsplan einer Kommune ist von jeher der Öffentlichkeit zugänglich. Dieser 
gibt bereits Auskunft über die wirtschaftliche Betätigung der Städte und Gemeinden.  
 
Nach § 123 a der Hessischen Gemeindeordnung hat die Stadt Schwalmstadt zur In-
formation der Stadtverordnetenversammlung und der Öffentlichkeit jährlich einen Be-
richt über ihre Beteiligungen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. In 
dem Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, an denen die Stadt Schwalmstadt 
mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.  
 
Dieser Bericht wird erstmalig (analog zur Eröffnungsbilanz) für das Jahr 2009 aufge-
stellt. Die Daten zu den betriebs- und finanzwirtschaftlichen Daten der Beteiligungen 
basieren in der Regel auf den Rechnungsergebnissen des Geschäftsjahres 2008. 
 
Der Beteiligungsbericht soll sich nicht nur an die verantwortlichen Politikerinnen und 
Politiker wenden, sondern auch den Einwohnerinnen und Einwohnern ermöglichen, 
sich über die Beteiligungen ihrer Stadt näher zu informieren. 
 
Nachdem der Beteiligungsbericht in öffentlicher Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung erörtert worden ist, wird er für unsere Einwohnerinnen und Einwohner 
auch auf den Internetseiten der Stadt Schwalmstadt unter www.schwalmstadt.de als 
Download zur Verfügung stehen. 
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Allgemeines 
 
Das Grundgesetz sichert den Gemeinden und Gemeindeverbänden das Recht zu, im 
Rahmen der Gesetze alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener 
Verantwortung, also durch Selbstverwaltung zu regeln (Artikel 28 Abs. 2 Grundge-
setz). Diese verfassungsrechtlich normierte Garantie der kommunalen Selbstverwal-
tung räumt den Kommunen neben der Personalhoheit und der Finanz- und Vermö-
genshoheit insbesondere auch die Organisationshoheit ein. Damit haben die Kom-
munen das Recht zu entscheiden, auf welche Art und Weise sie die Erfüllung der 
Aufgaben sicherstellen wollen.  
 
Nach § 121 Abs.1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) darf die Gemeinde sich 
wirtschaftlich betätigen, wenn 
 
�  der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt, 
�  die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der 

Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf besteht und 
�  der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt 

wird oder erfüllt werden kann. 
 
Soweit Tätigkeiten vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurden, sind sie ohne die in 
Satz 1 Nr. 3 genannten Einschränkungen zulässig. 
 
Darüber hinaus wird in § 122 Abs.1 HGO festgelegt, welche Voraussetzungen 
grundsätzlich erfüllt sein müssen, damit eine Gemeinde eine Gesellschaft gründen 
oder sich an ihr beteiligen darf. 
 
Neben den Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO muss danach 
 

�  die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde auf einen ihrer Leis-
tungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt sein, 

 
�  die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder 

in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhalten und 
 
�  gewährleistet sein, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit nicht 

weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschrif-
ten entgegenstehen, entsprechend den für große Kapitalgesellschaften gelten-
den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt und 
geprüft werden. 

 
Ist die Gesellschaft nicht auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens ge-
richtet, darf die Gemeinde die Gesellschaft nur dann gründen oder sich an ihr beteili-
gen, wenn 
 
�  die Voraussetzungen des § 121 Abs.1 HGO vorliegen und 
�  ein wichtiges Interesse der Gemeinde an der Gründung oder Beteiligung vorliegt. 
 



Rechts- und Organisationsformen 
 
Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die Rechts- und Organisationsformen 
der Beteiligungen der Stadt Schwalmstadt gegeben werden: 
 
 
Eigenbetriebe 
 
Eigenbetriebe sind wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde ohne eigene Rechts-
persönlichkeit, die über organisatorische Selbstständigkeit, eine eigene Wirtschafts-
führung (Planung, Buchführung und Rechnungslegung) sowie über eine eigene Per-
sonalwirtschaft verfügen. Finanzwirtschaftlich gelten sie als Sondervermögen der 
Stadt. Spezifische Organe der Eigenbetriebe sind die Betriebsleitung und die Be-
triebskommission. 
 
 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) 
 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung verfügen über eine eigene Rechtspersön-
lichkeit. Die Gesellschafter sind mit Einlagen auf das in Stammanteile zerlegte 
Stammkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu 
haften. Die Organe der GmbH sind die Gesellschafterversammlung und die Ge-
schäftsführung. Die Bildung eines Aufsichtsrates ist nach dem Gesellschaftsrecht 
freigestellt – für Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung jedoch nach § 122 
Abs. 1, Nr. 3 HGO die Regel. 
 
 
Zweckverbände 
 
Zweckverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, die der gemeinsamen 
Wahrnehmung einzelner, bestimmter kommunaler Aufgabe dienen. Sie verwalten 
ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in der eigenen Verantwortung. Orga-
ne des Zweckverbandes sind der Verbandsvorstand und die Verbandsversammlung. 
Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsar-
beit (KGG) vom 16. Dezember 1969 (GVBl. I, Seite 3079, zusetzt geändert durch 
Gesetz vom 15. Mai 1974 (GVBl. I, Seite 241). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Stadtwerke Schwalmstadt 
 
 

Anschrift / Sitz 
Stadtwerke Schwalmstadt 
Marktplatz 1 
34613 Schwalmstadt 

Rechtsform  Eigenbetrieb 

Gründungsjahr   1989 

Gegenstand des  
Unternehmens 

Versorgung mit Wasser / 
Entsorgung des Abwassers 

Stammkapital 9.152.124,60 € 

Jährlicher Zuschuss in € --- 

Umfang der Beteiligung in % 100 

Umfang der Beteiligung in € 9.493.834,97 € 

Geschäftsjahr Kalenderjahr 

Gesellschafter  Eigenbetrieb der Stadt Schwalmstadt 

Vors. Betriebskommission Bürgermeister Wilhelm Kröll 

Betriebsleiterinnen  Frau Petra Ulbrich und Frau Susanne Kunz 

Jahresabschluss 2008 

Abschlussprüfer Herr Pötter, Wirtschaftsprüfer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch d as Unternehmen 
 
Der öffentliche Zweck durch den Eigenbetrieb wird ständig erfüllt. 
 
 
Grundzüge des Geschäftsverlaufes und der Ertragslag e des Unternehmens 
 
Auf den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008 wird verwiesen. 
 
 
Bezüge der Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrate s 
 
Keine Bezüge für Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrates, da beides nicht vor-
handen.  
 
Betriebsleitung: Eine Stelle A 12 und eine Stelle A 14. 
 
 
Auswirkungen auf Haushaltswirtschaft 
 
Der Eigenbetrieb erhält jährlich: Personal- / Sachkostenbeiträge und Kostenbeiträge 
für Abnahme von Oberflächenwasser. 
 
 
Kreditaufnahmen sowie Sicherheiten der Stadt Schwal mstadt 
 
Höhe der Gesamtkredite 8.736.090,00 €, davon 7.236.090,00 € für den Bereich Ab-
wasser und 1.500.000,00 € für den Bereich Wasser. 
 
 
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen der Gebiets körperschaften 
 
Keine 
 
 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für das Unternehmen  
 
Da durch den Eigenbetrieb Tätigkeiten vor dem 01. April 2004 ausgeübt wurden, ist 
er ohne die in § 121 Abs. 1 Nr. 3 HGO genannten Einschränkungen zulässig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Kommunale Wohnungsgesellschaft Schwalmstadt 
 
 

Anschrift / Sitz 

Kommunale Wohnungsgesellschaft 
Schwalmstadt (KWS) 
Marktplatz 1 
34613 Schwalmstadt 

Rechtsform Eigenbetrieb 

Gründungsjahr  1992 

Gegenstand des  
Unternehmens 

Errichten, Betreuen und Bewirtschaften von 
Wohnungen gem. des 
II. Wohnungsbaugesetzes 

Stammkapital 971.454,60 € 

Jährlicher Zuschuss in € --- 

Umfang der Beteiligung in % 100 

Umfang der Beteiligung in € 939.682,67 € 

Geschäftsjahr Kalenderjahr 

Gesellschafter  Eigenbetrieb der Stadt Schwalmstadt 

Vors. Betriebskommission Bürgermeister Wilhelm Kröll 

Betriebsleiterin  Frau Petra Ulbrich und Frau Susanne Kunz 

Jahresabschluss 2008 

Abschlussprüfer Herr Pötter, Wirtschaftsprüfer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch d as Unternehmen 
 
Der öffentliche Zweck durch den Eigenbetrieb wird ständig erfüllt. 
 
 
Grundzüge des Geschäftsverlaufes und der Ertragslag e des Unternehmens 
 
Auf den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008 wird verwiesen. 
 
 
Bezüge der Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrate s 
 
Keine Bezüge für Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrates, da beides nicht vor-
handen.  
 
Betriebsleitung: Eine Stelle A 12 und eine Stelle A 14. 
 
 
Auswirkungen auf Haushaltswirtschaft 
 
Die KWS zahlt jährlich Personal- und Sachkostenbeiträge an die Stadt. 
 
 
Kreditaufnahmen sowie Sicherheiten der Stadt Schwal mstadt 
 
Kreditaufnahme in Höhe von 40.000,00 € 
 
 
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen der Gebiets körperschaften 
 
Keine 
 
 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für das Unternehmen  
 
Da durch den Eigenbetrieb Tätigkeiten vor dem 01. April 2004 ausgeübt wurden, ist 
er ohne die in § 121 Abs. 1 Nr. 3 HGO genannten Einschränkungen zulässig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Parkhaus Treysa GmbH  
 
 

Anschrift / Sitz 
Parkhaus Treysa GmbH 
Marktplatz 1 
34613 Schwalmstadt 

Rechtsform GmbH 

Gründungsjahr  1980 

Gegenstand des  
Unternehmens 

Errichten und Betreiben eines Parkhauses in 
Schwalmstadt (Treysa).  

Stammkapital 360.000,00 € 

Jährlicher Zuschuss in € --- 

Umfang der Beteiligung in % 100 

Umfang der Beteiligung in € 238.873,78 € 

Geschäftsjahr Kalenderjahr 

Gesellschafter  Magistrat der Stadt Schwalmstadt 

Vors. Betriebskommission Bürgermeister Wilhelm Kröll 

Betriebsleiter/in  Frau Petra Ulbrich und Herrn Thorsten Hoos 

Jahresabschluss 2008 

Abschlussprüfer Steuerberater/vereidigter Buchprüfer 
Herr Herbert Bildstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch d as Unternehmen 
 
Der öffentliche Zweck durch den Eigenbetrieb wird ständig erfüllt. 
 
 
Grundzüge des Geschäftsverlaufes und der Ertragslag e des Unternehmens 
 
Auf den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008 wird verwiesen. 
 
 
Bezüge der Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrate s 
 
Keine  
 
 
Auswirkungen auf Haushaltswirtschaft 
 
Bei Gewinn: Abführung eines Gewinnanteiles. 
Bei Verlust: Bei Verlust keine Beteiligung. 
 
 
Kreditaufnahmen sowie Sicherheiten der Stadt Schwal mstadt 
 
Keine 
 
 
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen der Gebiets körperschaften 
 
Keine 
 
 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für das Unternehmen  
 
Da durch den Eigenbetrieb Tätigkeiten vor dem 01. April 2004 ausgeübt wurden, ist 
er ohne die in § 121 Abs. 1 Nr. 3 HGO genannten Einschränkungen zulässig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Stadtsparkasse Schwalmstadt -Anstalt des öffentlich en Rechts-  
 
 

Anschrift / Sitz 
Stadtsparkasse Schwalmstadt 
Bahnhofstraße 16 und 18 
34613 Schwalmstadt 

Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts 

Gründungsjahr  1844 

Gegenstand des  
Unternehmens 

Die Sparkasse hat die Aufgabe, als dem gemeinen Nut-
zen dienendes Wirtschaftsunternehmen ihres Trägers in 
ihrem Geschäftsgebiet geld- und kreditwirtschaftliche 
Leistungen zu erbringen, insbesondere Gelegenheit zur 
sicheren Anlage von Geldern zu geben. Sie fördert die 
kommunalen Belange insbesondere im wirtschaftlichen, 
regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich. 
 
Die Sparkasse hat das Sparen und die übrigen Formen 
der Vermögensbildung zu fördern und dient der Be-
friedigung des örtlichen Kreditbedarfs unter besonderer 
Berücksichtigung der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, des Mittelstandes, der gewerblichen Wirtschaft 
und der öffentlichen Hand nach Maßgabe dieser Satzung. 
Die Sparkasse ist grundsätzlich verpflichtet, Existenz-
gründerinnen und Existenzgründer in ihrem Geschäftsge-
biet zu beraten und sie beim Zugang zu Förderkrediten zu 
betreuen. 
 
Die Sparkasse arbeitet mit den Verbundunternehmen der 
S-Finanzgruppe Hessen-Thüringen zusammen. 
 
Die Sparkasse kooperiert mit den Förderbanken von Land 
und Bund. 
 
Die Geschäfte werden unter Beachtung des öffentlichen 
Auftrags nach kaufmännischen Grundsätzen geführt; die 
Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Ge-
schäftsbetriebes.  
 

Verwaltungsrat  

Bgm. Kröll, Wilhelm, Schwalmstadt (Vorsitzender) 
Hosemann, Gerhard, Schwalmstadt (Stellv. Vorsitzender) 
Bauer, Reinhard, Schwalmstadt (Mitglieder) 
Becker, Heinrich-Georg, Schwalmstadt 
Brauroth, Helmut, Schwalmstadt 
Dirlam, Horst, Schwalmstadt 
Hobein, Renate, Schwalmstadt 
Kimmel, Werner, Schwalmstadt 
Kurz, Arno, Schwalmstadt 
Schwedhelm, Helmut, Schwalmstadt 



 
 
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch d ie Organisation / das Un-
ternehmen 
 
Der öffentliche Zweck gemäß dem Hessischen Sparkassengesetzes wird erfüllt. 
 
 
Grundzüge des Geschäftsverlaufes und der Ertragslag e der Organisation / das 
Unternehmen 
 
Auf die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsberichtes 2008 wird 
verwiesen. 
 
 
Bezüge der Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrate s 
 
Der Verwaltungsrat und der Vorstand erhalten Vergütungen auf Grundlage der Richt-
linien über die Zahlungen von Aufwandsentschädigungen an die Mitglieder seiner 
Ausschüsse. 
 
 
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft 
 
Keine 
 
 
Kreditaufnahmen sowie Sicherheiten der Stadt Schwal mstadt 
 
Keine 
 
 
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen der Gebiets körperschaften 
 
Keine 
 
 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für die Organisation / 
das Unternehmen  
 
Es handelt sich um eine Anstalt des öffentlichen Rechts auf Grundlage des Sparkas-
sengesetzes. 
 

Vollmershausen, Harald, Schwalmstadt 
Wachsmuth, Stephan, Schwalmstadt 
Zmyj-Köbel, Philipp, Schwalmstadt 
 

Vorstand  
Franz, Wilfried, Schwalmstadt (Vorsitzender) 
Bechtel, Wilhelm, Neukirchen (Mitglied) 
 

Kapital 9.135.039,20 € 



 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Zweckverband „Europabad Schwalmstadt“ 
 
 

Anschrift / Sitz 

Zweckverband Europabad Schwalmstadt 
Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises 
Parkstraße 6 
34576 Homberg 

Rechtsform Zweckverband 

Gründungsjahr  1973 

Gegenstand des  
Unternehmens 

Das Hallenbad in Schwalmstadt-Treysa zu errichten, zu 
betreiben und zu unterhalten 

Verbandsversammlung  

Gerhard Hosemann, Schwalmstadt  (Vorsitzender) 
Karsten Schenk     (Stellv. Vorsitzen- 
       der) 
Martin Dippel, Gilserberg   (Mitglieder) 
Björn Spanknebel, Gilserberg 
Michael Stuhlmann, Gilserberg 
Jürgen Lepper, Neukirchen 
Holger Hehr, Oberaula 
Klaus Wagner, Oberaula 
Markus Pollok, Ottrau 
Helmut Balamagi, Schwalmstadt 
Christel Bald, Schwalmstadt 
Arnold Schmidt, Schwalmstadt 

Verbandsvorstand 

Gerd Höfer, Neukirchen    (Vorsitzender) 
Bgm. Wilhelm Kröll, Schwalmstadt  (Stellv. Vorsitzen- 
       der) 
Reinhard Otto, Schwalmstadt  (Mitglied) 

Geschäftsführung  Monika Parnitzke, Homberg Efze 

Beteiligung  35 % Stadt Schwalmstadt 
65 % Schwalm-Eder-Kreis 

Beteiligungshöhe 1,00 € 

 



Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch d en Zweckverband 
 
Das Hallenschwimmbad dient der öffentlichen Gesundheitspflege, der Jugendpflege 
sowie der körperlichen Ertüchtigung der Bevölkerung. Die Benutzungsgebühren sind 
so bemessen, dass allen Bevölkerungsschichten die Nutzung der Einrichtung ermög-
licht ist. 
 
Somit erfüllt der Zweckverband Europabad Schwalmstadt den öffentlichen Zweck. 
 
 
Grundzüge des Geschäftsverlaufes und der Ertragslag e des Zweckverbandes 
 
Auf den Jahresabschluss 2008 wird verwiesen. 
 
 
Bezüge der Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrate s  
 
Keine 
 
 
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft 
 
Soweit der Aufwand für die Errichtung und den Betrieb des Hallenbades nicht durch 
andere Einnahmen gedeckt ist, wird er von den Verbandsmitgliedern gemäß deren 
Anteile getragen. 
 
Der Anteil der Umlage der Stadt Schwalmstadt beträgt im Haushaltsjahr 2008: 
 

136.325,00 € 
 
 
Kreditaufnahmen sowie Sicherheiten der Stadt Schwal mstadt 
 
Keine 
 
 
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen der Gebiets körperschaften  
 
Keine 
 
 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für den ZV Europabad 
 
- Die Voraussetzungen des § 121 HGO liegen vor. 
- Der Zweckverband erfüllt die Voraussetzungen nach § 121 (2) HGO und betätigt 

sich nicht wirtschaftlich. 
 
 
 
 
 



Zweckverband „Interkommunale Zusammenarbeit Schwalm “ 
 

 

Anschrift / Sitz 

Zweckverband „Interkommunale Zusammenarbeit 
Schwalm“ 
Marktplatz 1 
34613 Schwalmstadt 

Rechtsform Zweckverband 

Gründungsjahr  2006 

Gegenstand des  
Unternehmens 

Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit 
für die Region Schwalm, Förderung der Region als attrak-
tiver Wohnstandort, Gesundheitsstandort, Standort für 
Freizeit und Tourismus, Standort für Landwirtschaft und 
Wirtschaftsstandort 

Verbandsversammlung  

Martin Dippel, Gilserberg    (Vorsitzender) 
Helga Christ, Willingshausen   (Stellv. Vorsitzen- 
       der) 
4 Vertreter Gemeinde Frielendorf  (Mitglieder) 
2 Vertreter Gemeinde Gilserberg 
2 Vertreter Gemeinde Schrecksbach 
10 Vertreter Stadt Schwalmstadt 
3 Vertreter Gemeinde Willingshausen 
3 Vertreter Verein für Regionalentwicklung in der 
Schwalm (Förderverein)/beratende Stimmen 
1 Vertreter Schwalm-Eder-Kreis/beratende Stimme 

Verbandsvorstand 

Bgm. Wilhelm Kröll, Schwalmstadt  (Vorsitzender) 
Bgm. Erich Diehl, Schrecksbach   (Stellv. Vorsitzen- 
Bgm. Birger Fey, Frielendorf   der) 
Bgm. Lothar Vestweber, Gilserberg (Mitglieder) 
Bgm. Heinrich Vesper, Willingshausen  
LR Frank-Martin Neupärtl/beratende Stimme 

Geschäftsführung  
Stellv. Geschäftsfüh-
rung 

Stefan Beckmann, Stadtverwaltung Schwalmstadt 
 
Michael Bühn, Gemeindeverwaltung Frielendorf 

Mitglieder 

Gemeinde Frielendorf 
Gemeinde Gilserberg 
Gemeinde Schrecksbach 
Stadt Schwalmstadt 
Gemeinde Willingshausen  
Schwalm-Eder-Kreis (beratendes Stimmrecht) 
Verein für Regionalentwicklung in der Schwalm (Förder-
verein) 
(beratendes Stimmrecht) 

Beteiligungen  

Stadt Schwalmstadt  47,62 % 
Gemeinde Frielendorf  19,05 % 
Gemeinde Gilserberg    9,52 % 
Gemeinde Schrecksbach    9,52 % 
Gemeinde Willingshausen  14,29 % 

Beteiligungshöhe 1,00 € 



Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch d en Zweckverband 
 
Der öffentliche Zweck gemäß den Aufgaben des Zweckverbandes wird erfüllt, siehe 
hierzu auch die Präambel der Verbandssatzung. 
 
 
Grundzüge des Geschäftsverlaufes und der Ertragslag e des Zweckverbandes 
 
Auf die Information zum Ergebnis der Jahresrechnung 2008 wird verwiesen. 
 
 
Bezüge der Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrate s 
 
Keine 
 
 
Auswirkungen auf Haushaltswirtschaft 
 
Soweit der Aufwand für Vorhaben des Zweckverbandes nicht durch andere Einnah-
men gedeckt werden kann, wird er von den Verbandsmitgliedern gemäß deren Antei-
le getragen. Der Anteil der Umlage der Stadt Schwalmstadt beträgt im Haushaltsjahr 
2008: 
 

5.273,43 € 
 
 
Kreditaufnahmen sowie Sicherheiten der Stadt Schwal mstadt 
 
Keine 
 
 
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen der Gebiets körperschaften 
 
Keine 
 
 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für den Zweckverband  
 
- Die Voraussetzungen des § 121 HGO liegen vor. 
- Der Zweckverband erfüllt die Voraussetzungen nach § 121 (2) HGO und betätigt 

sich nicht wirtschaftlich. 
 
 
  


